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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

30.09.1992 

Geschäftszahl 

90/13/0033 

Rechtssatz 

AusfzF, ob zwischen der Tätigkeit als Konzertpianistin und jener als Klavierlehrerin ein derartiger 
Zusammenhang besteht, daß von einem einheitlichen Betrieb gesprochen werden kann. 


